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Aus dem Archiv

Kurioses und Interessantes aus alten Hellgrünen Reglementen
und Weisungen
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Auszug aus dem Stalldienst-Reglement
für die Eidg. Armee

In Wirksamkeit vom 3. Juli 1879 an.
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§ 12, Abs. 2 regelte
das Bürsten der Pferde.
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2. Bürsten: Auf das Signal «Bürsten» nimmt
der Mann in die linke Hand die Bürste, den Daumen
über, die anderen Pinger unter das Handleder ge-
steckt, in die rechte Hand den Striegel, Daumen
und Zeigefinger auf das Blatt, die übrigen Finger
um den Stiel gelegt und geht links neben dem
Pferde (bei einem Pferdepaare zuerst Leim Sattel-
pferde) an dessen Kopf vor. Er bürstet nun, mit
dem Kopfe beginnend, an welchem er die Halfter,
um überall beizukommen, nach Bedarf verschiebt!
die linke Seite des Pferdes, zuerst die gesammte
Vorhand. bis zu den Füssen hinunter, dann sich
rückwärts wendend, und Striegel und Bürste in den
Händen wechselnd, die Mittelhand und zuletzt die
gesammte Nachhand; hierauf geht er auf die rechte
Seite und bürstet diese in gleicher Weise. Das
Bürsten geschieht in Reihen von 4 Zügen, der erste
mit, der zweite entgegen, der dritte wieder mit den
IIaaien unci clor vierte über den Striegel, welcher
jeweilen nach dem Bürsten eines Theiles des Pferdes
hinter demselben ausgeklopft wird.
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Bunciesratsbeschfuss
betreffend

Militär--Distanzenzeiger und die Kilometervergütung
für militärische Reisen.

(Vom 20. November 1928.)

Oer sc/nf£/2£/7scAe ßzz/zrfesrrzt,
auf Bericht und Antrag seines Militärdepartements,

beschliesst:
Art. 1. Dem vorgelegten Entwurf zu einem Militär-Distanzenzeiger wird die Genehmigung erteilt.
Art. 2. Der Distanzenzeiger ist überall da anzuwenden, wo die militärische Reiseentschädigung

in der Form der Kilometervergütung ausgerichtet wird.
Art. 3. Die Vergütungen pro Tarifkilometer des Distanzenzeigers betragen:

a; für Offiziere und für die nach bestehenden Vorschriften in gleicher Weise zu ent-
schädigenden Personen 10 Rappen,

ô) für Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten, sowie für die nach bestehenden Vorschriften
in gleicher Weise zu entschädigenden Personen 5 Rappen.

Art. 4. Der Militär-Distanzenzeiger tritt auf 1. Januar 1929 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt
werden ausser Kraft erklärt:
der Distanzenzeiger vom 7. Dezember 1912, soweit er zur Berechnung der Entschädi-

gungen für militärische Reisen Anwendung findet,
Art. 119, lit. <z und ô, und Art. 120, lit. e, des Verwaltungsreglements von 1885, sowie
cer Bundesratsbeschluss vom 5. August 1918 betreffend Erhöhung der persönlichen

Reiseentschädigung im Militärdienste.

bern, den 20. November 1928. Im Namen des Schweiz. Bundesrates:

Der Bundespräsident:
Schulthess.

Der Bundeskanzler:
Kaeslin.
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Noch während des Aktivdienstes 1939 - 1945 wurde pro Einrücken und Entlassung die Reiseentschädigung ausgerich-i
tet. Grundlage für die Entschädigung war der Distanzenzeiger, er enthielt die anzuwendenden Tarifkilometer vomjj
Wohnort zum Einrückungsort bzw. Entlassungsort - Wohnort.
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Seite aus dem Distanzenzeiger 1928
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Im Kopf der Tatelle sind die damaligen Waffenplätze
(Einrückungsorte) und senkrecht sämtliche Gemeinden
der Schweiz von A--Z aufgeführt. Aus der Aufstellung
sind die zu vergütenden Tarifkilometer ersichtlich;
Distanzen unter 20 km wurden nicht entschädigt.
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